
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York

Der endgültige amtliche Wortlaut der Übersetzung erscheint nach eingehender Abstimmung aller Sprachfassungen und
redaktioneller Überarbeitung im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung bzw. des Sicherheitsrats.

VEREINTE Verteilung
NATIONEN ALLGEMEIN

A/RES/51/1
Generalversammlung 22. Oktober 1996

Einundfünfzigste Tagung
Tagesordnungspunkt 156

RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuß
(A/51/L.1 und Add.1)]

51/1. Beobachterstatus für die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation
(INTERPOL) in der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

in Anbetracht der Bedeutung, die der Rolle und Tätigkeit der Internationalen Kriminal-
polizeilichen Organisation (INTERPOL) im Kampf gegen die internationale
grenzüberschreitende Kriminalität zukommt,

sowie in Anbetracht der von den Vereinten Nationen häufig zum Ausdruck gebrachten
Notwendigkeit, diesen Kampf auf internationaler Ebene zu koordinieren, zu harmonisieren und
zu verstärken,

unter Hinweis auf die Erörterungen der von den Vereinten Nationen vom 21. bis
23. November 1994 in Neapel veranstalteten Welt-Ministerkonferenz über grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität sowie die von verschiedenen Staats- und Regierungschefs
auf der fünfzigsten Tagung der Generalversammlung abgegebenen Erklärungen,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) zu fördern,

unter Hinweis auf ihren Beschluß 49/426 vom 9. Dezember 1994,
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1. beschließt, die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL)
einzuladen, an den Tagungen und der Tätigkeit der Generalversammlung als Beobachter
teilzunehmen;

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung
dieser Resolution zu ergreifen.

35. Plenarsitzung
15. Oktober 1996


